
gewährleiſtet wird, Im Widerſpruch mit dem geſetzlichanerkannten Re der Kinder, mit dem vierzehnten Jahre frei threrperſönlichen Ueberzeugung folgen, mit dem E der anders⸗
gläubigen Mutter, die Erziehung während des Unterrichtes In der
anderen Confeſſion 3 leiten, welches ihr belaſſen iſt, obwohl die
atſache des Confeſſions⸗Unterſchiedes nicht ohne Einfluſs auf denEndentſchluſs der Kinder leiben kann.“ 77  8 beruht auf einem
Rechtsirrthum, enn der Verordnung vom 31 Uli 1826 die
Abſicht beigemeſſen wird, die Staatsbehörde verpflichten, nicht nur
religiöſe Unterweiſung der Kinder nach thren Vorſchriften herbei⸗zuführen, ſondern auch das Ausharren bei der Confeſſion ber die
Unterſcheidungsjahre hinaus gewährleiſten und alle dieſem weckedienenden ittel aufzuwenden“. Der Utter kann die Erziehungnicht einzelner Fehlgriffe oder Geſetzes⸗Uebertretungen oder

Ungehorſam das Vormundſchaftsgericht en werden,ſondern „es iſt hierbei die Geſammtlage der Familie In Betracht Vziehen Ein Eingriff In das natürliche, geſetzli anerkannte Recht  7der Mutter mit dem Erfolg der Auflöſung der bisherigen amilien⸗gemeinſchaft iſt der Regel nach nicht Aus einzelnen Fehlgriffen zurechtfertigen, ſondern nur aus einem das Wohl der Kinder
auHera laſſenden Geſammtverhalten der Utter, Aus
ſittlicher Gefährdung oder körperlicher oder geiſtiger Verwahrloſungder Kinder, 4 durch vollſtändige Aenderung der Verhältniſſeabzuwenden iſt Erhebliche Gründe für Entziehung der Erziehungſind nur die, E feſtſtellen, daſs die Geſammtzwecke der
Erziehung Unter Leitung der Mutter n mehr erreichenſind“ 77 verletzt ebenſo den der Vormundſchafts⸗Ordnung,
enn bei der rage, ob der Mutter das Erziehungsrecht 3u nehmen,
nur die Zwecke einer religiöſen Erziehung ſolcher Art In Betracht
gezogen, dieſen alſo alle ſonſtigen we der Erziehung vollſtändiguntergeordnet werden.“

VIL Religiöſe Erziehung unehelicher Kinder.
In Streitigkeiten über die religiöſe Erziehung unehelicher Kinder

haben noch In den letzten Jahren einige annover'ſche Amtsgerichteder unehelichen Mutter ein freies Beſtimmungsrecht abgeſprochen,und ſich hierbei auf gleichlautende Entſcheidungen des Kammergerichtesberufen, E die Beſtimmungen des Allgemeinen Landrechtes IIL
642— 646 zur Vorausſetzung aben.“ aſs dieſe Beſtimmungenfür Hannover nicht gelten, iſt von den Richtern QAbeit überſehen.Die Kammergerichts⸗Beſchlüſſe, E In olcher unzutreffender Elſe

angezogen und befolgt wurden, ſind olgende:
Beſchluſs vom Uli 1883 9
an vergleiche hierzu jedoch Schmidt 163 2) Johowund Küntzel, Band, S. 80

inzer „Theol  —  pra Quartalſchri 1892,
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„Der Vormund iſt verpflichtet, das Kind Iin die Religionsgemeinſchaft auf⸗

nehmen 5 laſſen, welcher die Mutter bei der Geburt des Kindes,
beziehungsweiſe bei deſſen Aufnahme In die religiöſe Gemeinſchaft
angehörte Der Mutter ſteht hierbei eine Einwirkung nicht 3 und daraus folgt,
daſs auch ern ſpäterer Confeſſionswechſel der Mutter den Vormund und das
V

ormundſchaftsgericht weder berechtigt noch verpflichtet, auch für das Kind einen
Wechſel des religiöſen Bekenntniſſes eintreten 3 la ſen 1

„Bei unehelichen Kindern iſt die Einwirkung der Mutter auf die Erziehung
der Kinder überhaupt eine beſchränkte (S8 644 —646) und für die religiöſe Er
ziehung ausgeſchloſſen.“
durch Beſchluſs vom November 1888 für die uneheliche Tochter der CU/

conſequenter Durchführung dieſes Grundſatzes hat das Kammergericht
geliſchen Y., welche bis zUum er von 137½ Jahren katholiſch Erzogen war,
ann vom Vormundſchaftsgerichte evangeliſcher Erziehung überwieſen wurde,
die eingelegte veitere Beſchwerde zurückgewieſen. In der Begründung El

dem Stande der Geſetzgebung kommt für die rage, In welcher
Religion ern uneheliches Kind 3 erziehen ſei, lediglich das Religions⸗Bekenntnis
der Mutter, nicht aber andere Verhä

iſſe m Betracht.“

In der Provinz annover gilt, ſoweit ES ſich nicht die
ImR 6, Abſatz 1, näher bezeichneten Kinder handelt, die Beſtimmung
des 8 6, ſatz 2 „Andere uneheliche Kinder folgen der
Religion der E und für die Anwendung dieſer Vor⸗
ſchri das gemeine Recht. Hiernach hat die ütter das un

eingeſchränkte Rech 2 die religiöſe Erziehung des unehelichen Kindes
bis zul Vollendung des vierzehnten Lebensjahres desſelben be
ſtimmen. So hat das Oberlandesgericht Celle Nov 1885
eine weitere Beſchwerde, durch we dieſes Recht der unverehelichten

reitig gemacht wurde, mit folgender Begründung
zurückgewieſen

„In rwägung, daſs in dem der unehelichen Utter nach
dem gemeinen Recht zuſtehenden Rechte zul Erziehung
threr unehelichen Kinder auch die efugnis zuL Beſtim⸗
mung der onfeſſion, un welcher die Kinder Erzogen werden
ollen, enthalten iſt, und daſs aher auch dieſe Befugnis ihr als Uun⸗

ehelichen Utter zuſtehend ſo ange angeſehen werden muſs, als ihr
dieſelbe nicht Unter inſoweitiger Beſchränkung ihres Erziehungsrechtes
durch eine are Beſtimmung des Geſetzes n iſt;

in Erwägung, daſs S einer ſolchen Beſtimmung und
daſs dieſelbe insbeſondere auch In der Vorſchrift des 6, Abſatz 2
der Verordnung vom 31 V  —  Uli 1826 nicht gefunden werden kann,
und zwar deswillen nicht, weil eS nach dem Zuſammenhange
dieſer orſchri mit den voraufgehenden Beſtimmungen der Ver⸗
ordnung, insbeſondere mit denen des mindeſtens ſehr wohl
möglich iſt, daſs durch dieſelbe der Zweifel habe beſeitigt werden
ollen, welcher dann entſtehen könnte, die Utter S unter
laſſen hat, über die religiöſe Erziehung der Kinder Beſtimmung

treffen;
Johow, Qan 7
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In Erwägung ‚ daſs nach der imn dem angefochtenen Be⸗ichluſ⸗ vertretenen Auslegung der Verordnung der unehelichen Utter
Beziehung auf die religiöſe Erziehung der Kinder allerdings weiter⸗

gehende Rechte zuſtehen, als der ehelichen Utter nach dem ode
des Ehemannes, daſs dieſer Umſtand jedo Mn der dem Manne in
der Ehe eingeräumten überwiegenden Stellung ſeine genügende Er⸗
klärung findet, und deshalb jener Auslegung keineswegs entgegenſteht;

wird die erhobene Beſchwerde als unbegründet verworfen.“
Desgleichen hat das Landgericht Hildesheim durch Beſchluſs vomAuguſt 1889 eine amtsgerichtliche Verfügung, durch 5 eine

uneheliche Mutter angehalten wurde, ihr din In ihrer eigenenReligion 3u erziehen, mit folgender Begründung aufgehoben 77  8 iſtanerkannt gemeinen Rechtes, daſs die Mutter betreff ihrer unehelichenKinder das Recht der Erziehung und Amt auch die I dieſem Rechteenthaltene Befugnis hat, beſtimmen, welcher Religion die
Kinder angehören ſollen Daran hat § 6, Abſatz der Verordnungnichts geändert. Sowenig hier ausdrücklich beſtimmt iſt, daſs die
Mutter fortan dieſe Befugnis nicht mehr haben ſolle, iſt aus dem
Sinne der Vorſchrift threm Zuſammenhange mit dem übrigen Inhalteder Verordnung, ie den Motiven der letzteren 3 entnehmen, daſsdie Befugnis ſtillſchweigend aufgehoben ſein Offenbar hatvielmehr der Satz „Andere uneheliche Kinder folgen der Religionder er  7 nur den Sinn: uneheliche Kinder dürften den
Willen der Mutter nicht mehr in einer ihr fremden Confeſſion EL·

werden. 44

In demſelben Sinne 0 ereits das ehemalige Königl. han⸗nover'ſche Miniſterium der geiſtlichen und Unterrichts⸗Angelegenheitenim Reſcripte vom Januar 1847 entſchieden „Dem Dechant
3u wird eröffnet, daſs das m der Königl. Verordnung vom
31 Juli 1826 dem Ehemanne beigelegte ſt ,In welchem Glaubensbekenntniſſe eine Kinder Erzogen werden
ſollen, welches bei unehelichen Kindern ſoweit dieſe nichtlegitimiert ſind oder von dem unehelichen Qater auf eine alleinigenKoſten Erzogen werden die Utter In gleicher Elſe auszuüben hat,zugleich die Befugnis In ſich chließt, auch chon die Taufe von dem
Pfarrer derjenigen Confeſſion, für welche EL die Kinder beſtimmt hat,vornehmen 0  en

III
Mit dem vollendeten vierzehnten Lebensjahre kann das

Kind frei eine Confeſſion wählen. Daſs ein Kind aut der Ver⸗
ordnung In der Zeit zwiſchen dem vollendeten vierzehnten Lebensjahreund der erſten heiligen Communion (beziehungsweiſe Confirmation)noch die Beſchränkungen dieſer Verordnung gebunden ſei, iſt nichtanzunehmen. Es Iiſt unmöglich, da Unterſcheidungsalter an den
Zeitpunkt der Confirmation zu knüpfen, die, weil ſie elbſt eine

4*


